
  

Bei diesem Dokument handelt es sich um einen One-Pager, welcher Ihnen darstellt, wie SZR ConsulƟng Ihnen dabei hilŌ, Ihre 
Anforderungen zu erfüllen und Ihre Ziele zu erreichen. Weitere InformaƟon zu dem Thema können Sie auf unserer Homepage 
einsehen unter www.SZR-ConsulƟng.com.  

 

Disclaimer: Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 5 DDG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Wir sind jedoch nicht verpŇichtet, übermiƩelte oder gespeicherte fremde InformaƟonen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige TäƟgkeit hinweisen. 
HaŌung für Links: Dieser One-Page kann Links zu externen Websites DriƩer enthalten, auf deren Inhalte wir keinen EinŇuss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.  
Urheberrecht: Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke in diesem One-Pager unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die VervielfälƟgung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriŌlichen ZusƟmmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestaƩet. 

 

BegriīsbesƟmmung und rechtliche Grundlage:  
 

Die Bekämpfung der Geldwäsche, des Betrugs und der Kriminalität gehört innerhalb der EU zu den Kernelementen 
eines gemeinsamen WirtschaŌsraums. Mit dem neuesten AML-Paket, welches ab 2027 gilt, verstärkt die EU die Anfor-
derungen an Finanzunternehmen; aber auch an Unternehmen, die nicht der Finanzbranche zugerechnet werden. Die 
sogenannten „VerpŇichteten“ haben entsprechend höhere SorgfaltspŇichten gegenüber Kunden durchzuführen und 
Verdachtsfälle müssen gemeldet werden.  
 

Das neueste AML-Paket (6th AML) wird vor allem durch die VO 2024/1624 getragen, welches die Anforderungen ab 
2027 erhöht. Zudem wurde durch VO 2024/1620 die in Frankfurt sitzende Behörde ALMA gegründet 

 

Das vierte bzw. fünŌe AML-Paket (VO 2015/849 und RL 2018/843) sind bis 2027 noch gülƟg und beziehen durch VO 
2023/1113 auch Kryptowerte mit ein. RL 2019/1153 stärkt dahingehend die Macht von Behörden, KontoinformaƟonen 
abzufragen und RL 2018/1673 nennt Vorgaben zur strafrechtlichen Handhabung von Geldwäsche. 

Säulen der neusten AML-Pakete und ihrer L1- und L2-Rechtsakte 

Was kommt auf Unternehmen noch zu? So unterstützen wir Sie: 

Methodisch: 
• Projekt-Management und Projekt-Leitung 

• Business-Analyse 

• PMO 

• Change-Management 

• Requirements-Engineering 

 

Fachlich: 
• Risikobewertung und Risikoanalyse 

• Einrichtung und OpƟmierung des AML-Frameworks 

• Schulung und Awareness-Maßnahmen 

• Verbesserung Ihrer KYC- und Onboarding-Prozesse 

• DokumentaƟon und Prüfungsbegleitung 

• Beratung beim Outsourcing 

• Beratung zu ausstehenden Themen 

OperaƟv: 
• Unterstützung beim Onboarding-Prozess 

• Überprüfung von Bestandskunde 

• Datenanalyse und AML-AnalyƟcs 

• Durchführung des TransakƟonsmonitorings 

• Unterstützung bei Verdachtsmeldungen 

KontakƟeren Sie uns gerne! 
 

Thomas-Marc.Szroeter@SZR-ConsulƟng.com  
+49 176 207 44 990 

www.SZR-ConsulƟng.com 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas-Marc Szroeter 
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Zentrale Behörde

• Gestützt auf VO 

2024/1620 wurde die 
ALMA gegründet und 
zwar mit den 
folgenden Zielen:

• Stärkung der 
Zusammenarbeit 
zwischen FIU und 
Behörden

• Einrichtung einer 
zentralen Datenbank

• Schulung im Bereich 
AML und CTF

• Stärkung des 
Aufsichtssystems

• Harmonisierte 
Aufsicht

Transparenz

• Gestützt auf RL 

2019/1153 soll es 
Behörden ermöglicht 
werden, einfacher an 
Bankkonto-
informationen zu 
gelangen

• Die Richtlinie 
erleichtert den 
Informations-
austausch zwischen 
EU-Staaten bei 
grenzüber-
schreitenden Fällen

Straftatbestand

• Gestützt RL 2018/1673 

wurde der Straftatbe-
stand der Geldwäsche 
geschaffen:

• Umtausch von 

Vermögen in 
Kenntnis einer 
kriminiellen Aktivität

• Verschleierung der 

wahren Naturg von 
Vermögen

• Erwerb von 
Vermögen mit 

Kenntniss über 
kriminellen 
background

• Beihilfe oder 

Anstiftung zur 
Geldwäsch

Transferverodnung

• Gestützt auf VO 

2023/1113 soll 
Transfersicherheit 
(auch für Kryptowerte) 
hergstellt werden

• Höhere Verpflichtung 
für 
Zahlungsdienstleister; 
sowoahl der Zahlers, 
als auch des 
Empfängers

• Gleiches gilt für 
Krypto-Originator und 
Begünsttigten

Scope & Register

• Gestützt auf VO 

2024/1624 und RL 
2024/1640 wird der 
Scope der 
"Verpflichteten" 
erhöht

• Einführung eines 
Zentralregisters für 
wirtschaftliche 
Eigentümer

• Einführung von 
Informationsregister 
für Immobilien

• Erhöhung der 
Geldbßußen bei 
Verstößen

Der Umfang der „Verpflichteten“, also der Unternehmen, die direkt von den AML-Rechthsakten 
betroffen sind, nimmt zu

Verpflichtete haben ihre interenen Richtlinien, Kontrollen und Verfahrne zu stärken, um 
Geldwäsche entgegenzuwirken

Drittländer mit erhöhtem Risiko werden von der EU-Kommission neu bestimmt

Neudefinition des wirtschftlichen Eigentums gemäß Aritkel 52

Meldung von Verdachtsfällen für Verpflichtete durch standardisierte Meldetemplates der AMLA

http://www.szr-consulting.com/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj/deu
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj/deu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32015L0849
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32018L0843
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32023R1113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32023R1113
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32019L1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32018L1673
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